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ausgewertet. Dadurch entwickelte sich unter der Schul
jugend ein verstärktes Bedürfnis, aktiv bei der Durchset
zung von Ordnung, Disziplin und Sicherheit mitzuarbeiten. 
An allen zehnklassigen allgemeinbildenden polytechni
schen Oberschulen sind Arbeitsgemeinschaften „Junge 
Sanitäter“, „Junge Brandschutzhelfer“ und Aktivs „Junge 
Verkehrshelfer“ gebildet worden.

Die Elternvertreter wurden planvoll qualifiziert, damit 
sie zu den Fragen der Rechtserziehung und Rechtspropa
ganda in den Eltemversammlungen Stellung nehmen kön
nen. Auf der Grundlage der EltembeiratsVO fanden regel
mäßig Aussprachen über die Wahrnehmung der Rechte 
und Pflichten der Eltemvertreter statt An allen Schulen 
unseres Kreises werden jährlich zwei Elternseminare zu 
den Fragen der Rechtserziehung, der Rechtspropaganda 
und zu bildungsrechtlichen Problemen durchgeführt.

In den Patenbetrieben werden Vorträge vor Arbeits
kollektiven zu Fragen der Rechtserziehung gehalten, um 
ihren Einfluß auf die Herausbildung kommunistischer Ver
haltensweisen und Einstellungen bei den Schülern zu er
höhen.

Die Klubhäuser haben den Einfluß auf die staatsbür
gerliche Erziehung unserer Schuljugend verstärkt. Die 
Klubhausleiter wurden dazu durch eine gemeinsame Be
ratung mit den Abteilungen Volksbildung und Kultur des 
Rates des Kreises angeregt Wesentlicher Bestandteil der 
sinnvollen Freizeitgestaltung unserer Schüler in den Klub
häusern sind interessante rechtspropagandistische Ver
anstaltungen.

Die Abteilung Volksbildung führt in Zusammenarbeit 
mit dem Kreisvorstand der Gewerkschaft Unterricht und 
Erziehung und unter Einbeziehung von Mitarbeitern der 
Sicherheits- und Justizorgane halbjährlich einen zentralen 
Erfahrungsaustausch durch. Thema der letzten Beratung 
war die Erhöhung der Verantwortung der Klassenleiter 
bzw. Gruppenerzieher für die rechtserzieherische Arbeit 
mit den Schülern.

In enger Zusammenarbeit mit den Justiz- und Sicher
heitsorganen unseres Kreises wird halbjährlich eine Aus
wertung der Rechtsverletzungen durch Schüler vorgenom
men. Die Ergebnisse dieser Beratung werden den Direk
toren der Schulen und Leitern der Volksbildungseinrich
tungen vermittelt und in ihrer Arbeit umgesetzt.

Zur Verbesserung der Wirksamkeit der Rechtserziehung 
und der Rechtspropaganda in den Schulen wurde eine Ar
beitsgruppe „Sozialistisches Recht — Volksbildung“ gebil
det. Sie wird vom Kreisschulrat geleitet. Die Arbeitsgruppe 
führt u. a. Komplexeinsätze an Zeitzer Schulen durch, um 
die Erfahrungen der Besten noch stärker zu verallgemei
nern.

Volksvertretung erweitert gesellschaftliche Aktivitäten

Sehr positiv hat sich auf das komplexe Vorgehen der staat
lichen und gesellschaftlichen Erziehungsträger eine breite 
öffentliche Diskussion über den Entwurf einer langfristi
gen Konzeption des Kreistages zur Verbesserung der erzie
herischen und vorbeugenden Tätigkeit bei der Gewährlei
stung der sozialistischen Gesetzlichkeit, von Ordnung, Dis
ziplin und Sicherheit ausgewirkt. Sie wurde mit aktiver 
Unterstützung aller ständigen Kommissionen bis in die 
Orts- und Wohnbezirksausschüsse der Nationalen Front 
sowie in die Arbeitskollektive hinein geführt. Diese Dis
kussion trug dazu bei, das Verständnis für die Aufgaben 
auf diesem Gebiet zu vertiefen und die Bemühungen um 
ihre qualifizierte, lebensverbundene Lösung in allen gesell
schaftlichen Bereichen zu vereinen. Sie förderte auch in 
den Schulkollektiven eine aufgeschlossene gesellschaftliche 
Atmosphäre zu den Fragen der Rechtserziehung und 
Rechtspropaganda.

Schöpfertum und Initiativen bei der rechtserzieherischen 
und rechtspropagandistischen Arbeit an den Schulen im 
Kreis löste auch die Orientierung des Bezirkstages Halle

aus, in Einrichtungen der Volksbildung den Kampf um 
den Titel „Bereich der vorbildlichen Ordnung und Sicher
heit“ aufzunehmen.

*

Zusammenfassend möchte ich auf folgende Erkenntnisse 
hinweisen, die wir in unserem Kreis gewonnen haben:

Das Fundament der Rechtserziehung ist eine wirksame 
politisch-ideologische Arbeit Schulkollektive bzw. Klassen
kollektive mit einem hohen Niveau der politischen Arbeit 
erzielen bessere Lernergebnisse, entwickeln mehr Selbstän
digkeit und Verantwortung für das persönliche Verhalten 
und das des Kollektivs. In diesen Kollektiven tritt selten 
ein Fehlverhalten der Schüler auf, und ihr Rechtsbewußt
sein ist, entsprechend ihrem Alter, stärker ausgeprägt. Das 
weisen unsere Analysen eindeutig aus.

Rechtserziehung und Rechtspropaganda ist im Kollek
tiv wirksamer. Eine aufgeschlossene Haltung des Klassen
kollektivs, des gesamten Schulkollektivs und der gesell
schaftlichen Öffentlichkeit zu den Fragen des Rechts wir
ken als Multiplikator. Eine solche Atmosphäre und die 
Anerziehung fester Gewohnheiten sowie die aktive Ein
beziehung der Kinder und Jugendlichen in die gesellschaft
liche Tätigkeit sind entscheidende Bedingungen für eine 
wirkungsvolle Rechtserziehung und Rechtspropaganda.

Kolloquium zu Fragen
der kommunistischen Erziehung
und Rechtspropaganda
Dr. WILLI SAUER, wiss. Sekretär
der Forschungsgemeinschaft „Bildungsrecht“
an der Pädagogischen Hochschule Köthen

Zu diesem Thema führte die Forschungsgemeinschaft „Bil
dungsrecht“ an der Pädagogischen Hochschule „Wolfgang 
Ratke“ Köthen am 13. Mai 1977 ein Kolloquium durch. Aus
gehend von der auf dem IX. Parteitag der SED gestellten 
Aufgabe, die gesellschaftliche Wirksamkeit unseres Rechts 
zu erhöhen, „um die sozialistischen Verhaltensweisen und 
die sozialistischen Beziehungen der Bürger stärker zu ent
wickeln und die Verwirklichung der Rechte und Pflichten 
der Bürger zu gewährleisten“1, berieten Pädagogen aus 
Forschung, Lehre und Praxis gemeinsam mit Juristen, wie 
die sozialistische Rechtserziehung in den allgemeinbilden
den Schulen vertieft werden kann.

Das einleitende Referat von Prof. Dr. paed, habil. 
E. S c h i p , Leiter der Forschungsgemeinschaft Bildungs
recht, stand unter dem Thema „Die dialektischen Bezie
hungen zwischen kommunistischer Erziehung und Rechts
erziehung“. Er wies nach, daß die Rechtserziehung eine 
wesentliche Seite der sozialistischen Klassenerziehung und 
somit eine Aufgabe des gesamten Bildungswesens unserer 
Republik ist, um im Sinne des Grundrechts auf Bildung 
die Erziehung und Ausbildung allseitig entwickelter Per
sönlichkeiten zu gewährleisten. Es wurde herausgearbei
tet, daß die Ausprägung kommunistischer Eigenschaften 
wie Disziplin und Organisiertheit, Kollektivität, Verant- 
wortungs- und Pflichtbewußtsein, Gewissenhaftigkeit, ge
sellschaftliche Aktivität und Schöpfertum nicht nur eine 
Erziehungsaufgabe der Schule, sondern aller gesellschaft
lichen Kräfte ist.

Der Referent ging ferner auf einige erzieherische 
Aspekte des sozialistischen Bildungsrechts ein. Es gelte, 
das Bildungsrecht als Instrument der Leitungstätigkeit 
wirksam in der Erziehungsarbeit der Schulen zu nutzen. 
Beispielsweise dürfe § 5 der Schulpflichtbestimmungen, der 
die besonderen Verpflichtungen der Eltern im Zusammen
hang mit dem Schulbesuch ihrer Kinder enthält, nicht — 
wie das mitunter geschieht — so verstanden werden, daß


